
Entsorgung von 
Küchen- und Speiseabfällen 
(kurz „Speisereste“) 

sowie 
Speiseölen und -fetten 
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•  Speisereste und Speiseöle und -fette dürfen nur 
in dafür zugelassenen Anlagen behandelt wer-
den. Diese Anlagen gewährleisten eine hygie-
nisch unbedenkliche Entsorgung, indem sie die 
Abfälle unter gesetzlich vorgegebenen Bedin-
gungen (Mindesttemperatur und Mindesthalte-
zeit) behandeln.

 

•  Nach der EG-Verordnung über Tierische Neben-
produkte sind folgende Produkte keine Speise-
reste: Bäckereiprodukte, Teigwaren, Süßwaren 
und ähnliche Produkte, die weder Fett, noch Milch 
oder Eier als charakteristischen Hauptbestandteil 
sowie keine Fleischbestandteile enthalten. 
  Diese Abfälle gehören in die Biotonne.

•  Speiseöle und -fette dürfen nicht in den Abfluss 
oder in der Toilette entsorgt werden.

•  Auskünfte zur Umsetzung der EG-Verordnung über 
Tierische Nebenprodukte erhalten Sie beim Fachbe-
reich Gesundheit, Abt. Veterinärwesen und Lebens-
mittelüberwachung unter der 0345/221-3610.

•   Bei Fragen bzgl. der ordnungsgemäßen Trennung, 
Lagerung und Entsorgung von Abfällen wenden Sie 
sich bitte an den Fachbereich Umwelt,   
Team Abfallentsorgung, 0345/221-4683.



Definition
Küchen- und Speiseabfälle sind alle aus Restau-
rants, Catering-Einrichtungen und Küchen, ein-
schließlich Groß- und Haushaltsküchen stam-
menden Speisereste einschließlich gebrauchten 
Speiseöls und gebrauchter Speisefette.

Unter Speiseresten versteht man dabei die Res-
te von gekochten oder anderweitig gegarten 
Lebensmitteln, die für den menschlichen Ver-
zehr vorgesehen waren und übriggeblieben sind. 
Sie enthalten Erzeugnisse tierischen Ursprungs 
(Fleisch, Knochen, Eier, Milch und Milcherzeug-
nisse, Fisch etc.). 

Auch für Küchenabfälle, die bei der Zubereitung 
von Speisen anfallen und tierischen Ursprungs 
sind (z. B. Eierschalen, Knochen), sowie für Reste 
von Speisen, die tierischen Ursprungs sind und 
nicht gegart wurden (z. B. Hackfleisch), gelten die 
im Folgenden genannten Bestimmungen.

•  Speisereste und Speiseöle und -fette sind ge-
trennt zu halten, zu lagern, einzusammeln, zu 
befördern und einer Verwertung zuzuführen.

•  Speisereste und Speiseöle und -fette dürfen 
ausschließlich von dafür registrierten Entsor-
gungsunternehmen eingesammelt bzw. abge-
holt werden. Die Nachweise der Abholung sind 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren und ggf. 
vorzulegen.

•  Speisereste dürfen nicht an Nutztiere verfüttert 
oder zur Verfütterung an Nutztiere abgegeben 
werden (gilt auch für Speiseabfälle aus privaten 
Haushalten).

Abfallbezeichnung und -schlüssel

Biologisch abbaubare 
Küchen- und Kantinenabfälle:  
20 01 08

Speiseöle und -fette:  
20 01 25

Lagerung und Entsorgung

•  Speisereste und Speiseöle und -fette sind getrennt 
von Lebensmitteln sowie von anderen Abfällen bis 
zur Abholung aufzubewahren und entsprechend zu 
kennzeichnen.

•  Speisereste müssen so gelagert werden, dass der 
Zutritt von unbefugten Personen oder Tieren aus-
geschlossen wird.

•  Speisereste und Speiseöle und -fette dürfen nicht 
mit den anderen Abfallfraktionen (z. B. Restmüll, Pa-
pier/Pappe usw.) vermischt werden.  


